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Satzung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zur Festsetzung von Kostenbeiträgen für die
Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege
!Titel!

Beschlussvorschlag:

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen erlässt die beigefügte Satzung zur Festsetzung von
Kostenebeiträgen für die Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege.

Sachverhalt/Begründung:

Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung vom 14.02.2008 beschlossen, die Elternbeiträge für
die Kindertagespflege finanziell zu fördern. Hierdurch sollen die Elternbeiträge für die Betreuung  in
der Kindertagespflege den Beiträgen für die Kindertagestätten angeglichen werden.

Es wurde beschlossen, dass die Samtgemeinde die Elternbeiträge mit maximal 1,70 € pro
Betreuungsstunde fördert, der Elternbeitrag jedoch mindestens 2,00 € pro Stunde betragen soll,
sofern keine Kostenübernahme durch das Jugendamt erfolgt.

Die Festsetzung der Kostenbeiträge erfolgt durch Erlass einer Satzung. Diese ist der Beschlussvorlage
als Anlage beigefügt.
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